
 

 
 

 
 

 

NIEDERSCHRIFT 

 
 

Biblis, den 19.09.2019 
 
 

B E S C H L U S S  
 

der Gemeindevertretung 
 

vom Mittwoch, den 18.09.2019 um 19:00 Uhr 
 
 
 

8 VL-97/2019 Bauleitplanung der Gemeinde Biblis – Einfacher Bebauungsplan Nr. 50 
„Anbindung L3261 - B44" in der Kerngemeinde Biblis 
 
hier:     a) Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen aus der 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) 
 
b) Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen 
Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (TöB) gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
c) Beschlussfassung des einfachen Bebauungsplanes als Entwurf zur 
Durchführung der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB sowie der förmlichen Beteiligung der betroffenen Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 

 

Bemerkungen: 
 

Herr GV Müller erläuterte die Vorlage und ging nochmals auf die 
Ausführungen von Herrn Schweiger zu den Stellungnahmen im BGLU-
Ausschuss ein. Der Beschlussvorschlag sei bei 2 Enthaltungen und 5 
Stimmen dafür einstimmig empfohlen worden.  
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Beschluss: 
 

a)  Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen zum 
vorliegenden einfachen Bebauungsplan werden entsprechend 
den Vorschlägen der folgenden Auflistung, welche Bestandteil 
dieser Beschlussfassung ist, fachlich beurteilt, beraten und 
behandelt.  
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Bürger, welche 
Einwendungen zum Inhalt des einfachen Bebauungsplanes 
vorgebracht haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe 
zu unterrichten. 

 
b)  Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der betroffenen 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen zum einfachen 
Bebauungsplan werden entsprechend den Vorschlägen der 
folgenden Auflistung, welche Bestandteil dieser 
Beschlussfassung ist, fachlich beurteilt, beraten und behandelt. 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, welche Einwendungen 
zum Inhalt des einfachen Bebauungsplanes vorgebracht haben, 
von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe zu unterrichten. 

 
c)  Der einfache Bebauungsplan wird hiermit als Entwurf zur 

Durchführung der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie der förmlichen Beteiligung der 
betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
Grundlage dieses Beschlusses ist der Planstand vom Juli 2019 
unter Berücksichtigung der Änderungen, die sich aus der 
erfolgten Behandlung der Stellungnahmen unter a) und b) 
ergeben. Der Gemeindevorstand der Gemeinde Biblis wird 
beauftragt, die förmliche öffentliche Auslegung des Entwurfes 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monates 
durchzuführen. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sind über die förmliche Auslegung zu unterrichten und 
um Stellungnahme mit Monatsfrist zu bitten. Alle im Rahmen der 
förmlichen öffentlichen Auslegung sowie Behörden- und 
Trägerbeteiligung eingehenden Einwendungen und sonstigen 
Äußerungen sind zu prüfen und mit fachlicher Beurteilung zur 
Beratung sowie abschließenden Behandlung und 
Beschlussfassung vorzulegen. Dieser Beschluss ist mit Angabe 
des Ortes und der Dauer der Auslegung ortsüblich bekannt zu 
machen. 

 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig, 13 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 7 Stimmenthaltung(en) 

 Ja Nein Enthaltung 

 13  7 

 




